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Die Vertreterversammlu n g der

Kassenärztlichen Verein ig un g Hambu rg

hat in ihrer $iEung am 22. ,NovembCr 20'12

folgende

Anderung der Satzung in der Fassung i. Juli 2009

beschlossen:

A: Anderunqen in Folqe des GKV-VStG und redaktionelle Anderunqen

1. In $ 11 Abs. I $atzl wird der Krammezusatz wie folgt gefasst:

,,(Teil Ill a der Satzung)"

2. In $ 12 Satz lwird folgender Buchstabe e) angefügt:

,,e) die in Eigeneinricntuntgen nach$ 705 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1
angestellten Arzte."

3. In $ 41 wird folgender Absatz la eingefügt:

,,(1a) Fürieweils ein Mitglied des Vorstandes erfolgt die Wahl auf der Grund-
lage von getrennten Voischlägen der Mitglieder där Vertreterversammlung,
die an der hausärztlichen Versorgung teitnehment, und der Mftgtieder derVer-
treterversa m mlu ng, die a n der fach ärztlichen Versargu ng tei lneh men."

4- In $ 89 werden die Worte ,;die Bestimmungen des Abschnittes lll" durch
die Worte ,,die Bestimmüngen des Teiles lll,,ersetzt.

5- In $ 91 Abs. 2, Buchstabe b) wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

,,(Teil ttt a der Satzung)"

1. Satzungsnachtrag



B:I
-2-

Anderunqen in Folge des Hamburqischen Transparenzqesetzes

Es wird folgender $ 23 a eingeführt:

,,{1) Die KVI,{ veröffentlicht in lhrem lntemet-Auftritt für jedes Quartat zeitnah
nach Abschluss der jeweiligen Honorarabrechnung einen Bericht über dib Er-
gebnrsse der Honoraruerteilu ng ei nsch I ieß I ich der Gesamtverg ütu ng. Die
Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten.

(2) Darüber hinaus veröffentlicht die KVH in ihrem lnternet-Auftritt regelmäßig
we ite re I nfa rm ati o n e n z u r ve rtrag s ä rztl i ch e n bzw. - p sych oth e ra pe uti seh e n
Versorgung in Hamburg.

{3) Die Veröffentlichung der,,Bekanntmachungen der KVH" gemäß g 62 bleibt
hiervon unberührt.

(4) Unabhängig von den Veröffentlichungen nach den Absätzenl und 2 erteflt
die KVt-l auf Antrag Auskünfte gemäß den Vorschriften des Hamburgischen
Transparenzgesetzes (HmbTG) vom 19. Juni 2012 in der jeweils geltenden
Fassung. Soweil die begehrten lnformationen in den Veröffentlichungen nach
den Absätzen 1 und 2 enthalten sind, werden die Antragsteller auf diese Ver-
öffentlichungen verwiesen Soweff dies nicht der Falt ist, werden für die Ertei-
lung von Auskünften entsprechend der Regelung im HmbrG Gebühren, Zin-
sen und Auslagen nach dem Gebührengesetz vom 5. März 1986 in der jeweils
geltenden Fassung erhoben. Das gilt nicht für die Efteilung von Auskünften an
M itg I ied e r d e r Ve rtrete rve rsa m m I u n 9. "

In $ 37 wird folgender Satz 2 angefügt:

,, D i e V e ft rete rue rsa m m I u n g ka n n sä mt I i ch e Gescträr?s- u n d V e rw a ltu n g s u nte r-
lagen einsehen und prüfen. Die Vorlage der betreffenden Gescltäfts- und.
Verwaltungsunter{agen hat gegenüber dem Vorsitzenden
sammlung bzw. seinem Stellvertreter zu ertoQen, wenn dies von mindestens
10 % der Mitglieder der Vertreteruersammtung verlangt wird. Etwaige weiter-
gehende Rechte der Mitglieder der Vertreteruersammlung näch den Vorschrif-
ten des Hamburgischen Transparenzgesefzes (HmbTG) vam 19. Juni 2012 in
der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. Der Vorsitzende der Vertre-
tenrersammlung berichtet ihr über das Ergebnis der Einsichtnahme."

1.

2.

1. Satzungsnachtrag



I

V

-3-

3. Es wird folgender $ 37 a eingeführt:

,,$ 37a

Mindestens 1A % der Mitglieder der Vertreterversamrnlung sind gerneinsam
berechtigt, schriftliche Anfragen an den Vorstand zu richten. Die Anfragen sind
dem Vorsitzenden der Vertreterversammlung in hinreichend bestimmter Fas-

' sung zur Vor[age an den Vorstand zu übermitteln. Der Vorstand übermittelt
dem Vorsitzenden der Vertreterversammlung in der Regel binnen vier Wochen
die Antwarten. Nach Eingang der Antwort wird die Anfrage auf die Tagesord-
nung der nächsten Vertreteruersammlung zu deren Beratung gesetzt, saweit
die Anfrage van mindestens fünf Mitgliedem der Vertreteruersammlung ge-
stellt wird."

1. Satzungsnachtrag
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G: Anderunqen zu Ausschüssen

1. $ 50 erhält fotgende Fassung

,r$ ff
(1) Die Vertreteruersammlung bildet einen Finanzaus.schuss, der die VV in at-
len Finanzangelegenheiten berät. Der Ausschuss besfeht aus sechs Mitglie-
dem der Vertreteruersammlung, von denen jeweils mindestens eins den Ver-
gorgungsbereichen hausärztliche, fachänttict'te und psychotherapeutische
Versorgu ng angehören muss.

(2) Die Wahl der Mitglieder des Ausschusses so// auf Vorschlag der Mitglieder
der Vettreteruersammlung ertopen. Die Wahl erfotgt durch die Vertreterver-
sammlung. lm übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung der
Vertreblversammlung.

(3) Der Finanzausschuss bestimmt einen Vorsitzenden aus den Reihen der
Mitglieder.

(4) Mitglieder des Vorstandes der KVH, der Vorsitzende der Vertreterver-
sammlung und sein Stellvertreter sowie der Justitiar der KVH können an den
Sitzungen des Finanzausschusses teilnehmen.,,

Es wird folgender g SOa eingefügt:

(1) Die vertreteruersammtung niwu',:::r' ,rornnrausscfiuss, der die vv in
allen Satzungsangelegenheiten berät. Der Aussciuss besfehf aus sechs Mit-
gliedern der Vertreteruersammlung, von denen jeweils mindestens erns den
Versorgungsbereichen hausärztliche, fachärzttiche und psycttotherapeutische
Versorgun'g angehören /nuss. :

(2) Die Wahl der Mitglieder des Ausschusses so// auf Varschlag der Mitglieder
der Vertreterversammlung ertopen. Die Wahl erfatgt durch die Vertreterver-
sammlung. lm übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung der
Verlretaruersammlung.

(3) Der Satzungsausschuss bestimmt einen Vorsitzenden aus den Reihen der
Mitglieder.

(4) Der Vorsitzende der Vertreterversammlung und sein Stetlvertreter sowie
der Justitiar der KVH nehmen an den Sitzungen des Satzungsausschusses
teil.
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(5) Mitglieder des varstandes der KVH können an den Sitzungen des Saf-
z u n g sa u ssch{./sses tei I neh me n. "

D: lnkrafttreten:

1. Die Nrn. A 1. bis A 5., B 2. und B 3. treten am Tag nach der Genehmigung
durch die Aufsichtsbehörde in Kraft.

2. Qie. Nr. B 1. tritt am 1.1.2013 in Kraft.

3. Die. Nrn. C 1 . und C 2. treten mit Beginn der 15. Amtsperiode der Vertreter-
versammlung in Kraft.

Ausgefertigt,

Hamburg, den 22. Novernber 2A1Z

/t;*,t &A
Dr. med. Michael Späth

Versitzender der Vertreterversarn r,n I u n g
der Kassenärztlichen Verein igung Hamburg
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/ Genehmiqungsvermerk:

Der am 22.11.2012 beschlossene 1. Nachtrag zur Satzung der
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg vom 01.07.2009 wird hiermit
gemäß $ 81 Abs. 1 Satz 2 SGB V genehmigt.

Hamburg, den 23.1.2013

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amt für Gesundheit
Fachabtei I ung Sozialversicherung
G 15 - 761 .01-02


